
(19) 

(12) 

(43)  Veröffentlichungstag: 
02.10.1996  Patentblatt  1996/40 

(21)  Anmeldenummer:  96104376.7 

(22)  Anmeldetag:  20.03.1996 

Europäisches  Patentamt  | | |   | |   1  1|  | |   | |   | | |   1  1|  | |   ||  | | |   | | |   | |  
European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (11)  E P   0  7 3 4   6 8 0   A 1  

E U R O P Ä I S C H E   PATENTANMELDUNG 

igstag:  (51)  |nt.  Cl.6:  A47L  13 /59  

(84)  Benannte  Vertragsstaaten:  (72)  Erfinder:  Nadler,  Walter 
AT  CH  DE  FR  GB  IE  IT  LI  87471  Durach-Bodelsberg  (DE) 

(30)  Prioritat:  25.03.1995  DE  29505111  U  (74)  Vertreter:  Pfister,  Helmut,  Dipl.-lng. 
Buxacher  Strasse  9 

(71  )  Anmelder:  Nadler  GmbH  87700  Memmingen  (DE) 
87471  Durach-Bodelsberg  (DE) 

(54)  Presse  für  Reinigungsgeräte 

(57)  Es  wird  eine  Presse  für  Reinigungsgerät,  wie 
Mobbezüge  oder  dergleichen  beschrieben.  Dabei  ist 
eine  Druckwelle  (7)  vorgesehen,  die  eine  Druckplatte 
(10)  gegen  eine  Siebplatte  (3)  drückt.  Parallel  zur 
Druckwelle  ist  in  den  Seitenteilen  (1  ,2)  eine  Antriebs- 
welle  (25)  gelagert  und  Getriebe  in  den  Seitenteilen  ver- 
binden  die  Antriebswelle  (25)  mit  der  Druckwelle  (7). 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Presse  für  Reinigungs- 
geräte  entsprechend  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruches  1  .  5 

Zum  Reinigen  von  Krankenhäusern,  Bürohäusern 
oder  ähnlichen  Bauten  sind  Reinigungswagen  bekannt, 
die  alle  für  die  Reinigungsarbeiten  notwendigen  Geräte 
usw.  aufnehmen.  Zu  diesen  Geräten  gehört  auch  eine 
Presse,  mit  der  es  möglich  ist,  insbesondere  die  Mop-  10 
bezüge  auszupressen.  Die  ausgepreßte  Reinigungs- 
flüssigkeit  läuft  von  der  Presse  in  den  Auffangbehälter, 
so  daß  die  Flüssigkeit  wieder  verwendet  werden  kann. 
Die  Reinigungsflüssigkeiten  sind  wegen  der  Reini- 
gungssubstanzen,  insbesondere  den  organischen  Säu-  15 
ren,  aggresiv.  Die  bekannten  Pressen  bestehen  in  der 
Regel  aus  nichtrostendem  Stahl  und  sind  vorzugsweise 
als  Blechkonstruktionen  aufgebaut. 

Die  Herstellung  dieser  Pressen  ist  verhältnismäßig 
aufwendig.  Sie  bestehen  aus  einer  Vielzahl  von  Teilen,  20 
die  einer  nicht  unerheblichen  Belastung  ausgesetzt 
sind.  Die  Belastung  kommt  insbesondere  auch  durch 
den  Handhebel  zustande,  der  häufig  sehr  kräftig  betä- 
tigt  wird,  um  ein  möglichst  intensives  Auspressen  des 
Mopbezuges  zu  erreichen.  Die  bekannte  Blechkon-  25 
struktion  ist  diesen  Beanspruchungen  oft  nicht  gewach- 
sen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Presse  der  eingangs  angegebenen  Gattung  dahinge- 
hend  weiter  zu  entwickeln,  daß  sie  preisgünstiger  her-  30 
stellbar  ist  und  insbesondere  auch  den  mechanischen 
Anforderungen  gewachsen  ist.  Die  erfindungsgemäße 
Presse  weist  die  Merkmale  des  kennzeichnenden  Tei- 
les  des  Patentanspruches  1  auf. 

Die  Anordnung  einer  Antriebswelle  und  deren  35 
getriebemäßige  Verbindung  mit  der  Druckwelle  bringt 
den  überraschenden  Vorteil  mit  sich,  daß  auf  diese 
Weise  die  Belastung  der  einzelnen  Teile  der  Presse 
stark  herabgemindert  werden  kann.  Insbesondere 
erreicht  die  Erfindung,  daß  die  Druckwelle  von  beiden  40 
Seiten  her  weitgehend  gleichartig  beaufschlagt  bzw. 
verdreht  wird.  Die  Druckplatte,  die  von  der  Druckwelle 
angetrieben  wird,  drückt  somit  gleichmäßig  gegen  die 
Siebplatte  bzw.  gegen  den  Mopbezug,  der  auf  der  Sieb- 
platte  ruht.  Dieses  gleichmäßige  Drücken  macht  eine  45 
besondere  Kraftanstrengung  bei  dem  Auspreßvorgang 
unnötig. 

Auch  die  beiden  Getriebe,  die  die  Antriebswelle  und 
die  Druckwelle  verbinden,  sind  hierdurch  nur  wenig 
beansprucht.  so 

Die  spezielle  Ausgestaltung  der  Erfindung  erlaubt 
es  insbesondere,  die  wesentlichen  Teile  der  Presse  als 
Kunststofformteile  herzustellen,  was  eine  Verringerung 
des  Aufwandes  bei  der  Herstellung  bedeutet.  Dennoch 
bleibt  es  möglich,  auch  die  erfindungsgemäße  Presse  55 
aus  Blechen  aufzubauen. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  ste- 
hen  die  Enden  der  Antriebswelle  beidseitig  über  die  Sei- 
tenteile  über,  um  wahlweise  mit  dem  Betätigungshebel 

verbindbar  zu  sein.  Diese  Ausgestaltung  bietet  beim 
praktischen  Gebrauch  erhebliche  Vorteile.  Manche 
Bedienungspersonen  wünschen  den  Betätigungshebel 
mit  der  rechten  Hand  zu  bedienen,  um  mit  der  linken 
Hand  den  Mop  oder  dergleichen  zu  führen.  Andere 
bevorzugen  eine  Anordnung  des  Betätigungshebels  am 
anderen  Ende  der  Antriebswelle.  Insbesondere  wird 
durch  die  erfindungsgemäße  Anordnung  auch  sicher- 
gestellt,  daß  die  Bedienungsperson  auch  mit  einer 
Hand  die  Presse  bedienen  kann. 

Vor  allem  dann,  wenn  die  Presse  aus  Kunststofftei- 
len  aufgebaut  ist,  empfiehlt  es  sich,  parallel  zu  den  Sei- 
tenteilen  Verstärkungsbleche  vorzusehen,  mit 
Lageraugen  für  die  Antriebswelle  und  die  Druckwelle. 
Diese  Verstärkungsbleche  fangen  die  Kräfte  ab,  die  zwi- 
schen  der  Antriebswelle  und  der  Druckwelle  auftreten, 
so  daß  die  Kunststofformteile  nur  wenig  beansprucht 
sind. 

Zur  Erzeugung  einer  ausreichenden  Preßkraft  wird 
vorgeschlagen,  daß  die  Antriebswelle  mittels  einer  Kur- 
ven-,  Exzenter-  oder  Kulissenscheibe  mit  der  Druck- 
platte  getriebemäßig  verbunden  ist.  Dabei  kann 
insbesondere  vorgesehen  sein,  daß  die  Kurven-, 
Exzenter-  oder  Kulissenscheibe  zwischen  der  Druck- 
welle  und  der  Druckplatte  angeordnet  ist. 

Vorteilhaft  ist  es,  wenn  die  Druckplatte  seitliche 
Führungsstifte  besitzt,  die  in  Langlochführungen 
beweglich  sind,  um  eine  ausreichende  Führung  für  die 
Druckplatte  zu  erhalten.  Für  das  Getriebe  zwischen  der 
Antriebswelle  und  der  Druckplatte  kann  auch  eine  Bau- 
art  gewählt  werden,  die  einen  Kupplungslenker  auf- 
weist. 

Die  erfindungsgemäße  Presse  kann  auf  verschie- 
dene  Weise  hergestellt  werden.  Sie  kann  als  Blechkon- 
struktion,  jedoch  vorzugsweise  auch  als 
Kunststoffkonstruktion,  gestaltet  sein.  Dabei  ist  eine 
einstückige  Bauweise  möglich.  Der  Werkzeugaufwand 
wird  jedoch  verringert,  wenn  die  Seitenteile,  die  Sieb- 
platte,  die  Druckplatte  und  gegebenenfalls  die  Abtropf- 
platte  als  Formteile  aus  Kunststoff  hergestellt  sind.  Die 
Verbindung  der  einzelnen  Bauteile  erfolgt  vorzugsweise 
dadurch,  daß  die  beiden  Seitenteile  durch  Zugstangen 
miteinander  verbunden  sind,  und  daß  zwischen  den 
Seitenteilen  die  Siebplatte  und  gegebenenfalls  auch  die 
Abtropfplatte  eingespannt  ist. 

Günstig  ist  es,  wenn  die  aus  Kunststoff  hergestell- 
ten  Formteile  Verstärkungsrippen  aufweisen.  Dadurch 
läßt  sich  bei  geringem  Materialaufwand  die  Steifigkeit 
wesentlich  erhöhen. 

In  der  Zeichnung  sind  einige  Ausführungsbeispiele 
der  Erfindung  schematisch  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Ansicht  der  Rückseite  einer  erfindungs- 
gemäßen  Presse, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Darstellung  der  Fig. 
1, 
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Fig.  3  eine  vergrößerte  Schnittdarstellung  entspre- 
chend  der  Schnittlinie  III-III  der  Fig.  1, 

Fig.  4  eine  Vorderansicht  eines  abgewandelten 
Ausführungsbeispiels  der  Erfindung,  s 

Fig.  5  eine  vergrößerte  Seitenansicht  eines  abge- 
wandelten  Ausführungsbeispiels  der  Erfin- 
dung,  ähnlich  demjenigen  der  Fig.  4  und 

10 
Fig.  6  einen  Schnitt  durch  die  Darstellung  der  Fig. 

5. 

Die  in  den  Fig.  1  bis  3  gezeigte  Presse  besteht  aus 
den  Seitenteilen  1  und  2.  Zwischen  den  Seitenteilen  1  is 
und  2  erstreckt  sich  die  Siebplatte  3  und  die  Abtropf- 
platte  4.  Die  Seitenteile  1  und  2  bilden  auch  die  Lager  5 
und  6  für  die  Druckwelle  7.  An  dieser  Druckwelle  sind 
zwei  Exzenterscheiben  bzw.  Kulissenscheiben  8  befe- 
stigt,  die  mit  Bolzen  9  zusammenwirken.  Die  Bolzen  9  20 
halten  die  Druckplatte  10.  Die  Druckplatte  10  besitzt  auf 
ihrer  Oberseite  Versteifungsrippen  1  1  . 

Parallel  zur  Druckwelle  7  erstreckt  sich  die  Betäti- 
gungswelle  25.  An  dem  einen  Ende  der  Betätigungs- 
welle  25  ist  der  Betätigungshebel  12  befestigt.  Die  25 
Betätigungswelle  25  und  die  Druckwelle  7  sind  durch 
Getriebe  miteinander  verbunden,  so  daß  eine  Verdre- 
hung  der  Betätigungswelle  25  auch  eine  Verdrehung 
der  Druckwelle  7  bewirkt,  so  daß  die  Druckplatte  10 
angehoben  bzw.  abgesenkt  werden  kann.  Beim  30 
Absenkvorgang  drückt  die  Druckplatte  gegen  die  Sieb- 
platte  3  bzw.  einen  zwischen  der  Siebplatte  3  und  der 
Druckplatte  10  angeordneten  Mopbezug,  so  daß  aus 
diesem  die  Feuchtigkeit  herausgepreßt  wird. 

Das  Getriebe  zwischen  der  Betätigungswelle  25  35 
und  der  Druckwelle  7  kann  an  sich  eine  beliebige  Aus- 
bildung  aufweisen.  Es  kann  eine  Kettenverbindung  vor- 
gesehen  sein  oder  auch  ein  Getriebe  unter  Verwendung 
eines  Kopplungslenkers,  der  an  Hebelarmen  oder  Kur- 
beln  der  Betätigungswelle  25  und  der  Druckwelle  7  40 
angreift.  Dieses  Getriebe,  das  parallel  zu  den  Seitentei- 
len  1  und  2  ausgerichtet  ist  und  gegebenenfalls  auch  in 
die  Seitenteile  eingesetzt  ist,  kann  einfach  die  Bewe- 
gungen  übertragen.  Es  kann  aber  auch  ein  Unterset- 
zungsgetriebe  sein,  um  die  Preßkraft  an  der  Druckplatte  45 
zu  steigern. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Fig.  1  bis 
3  ist  die  Untersetzungsanordnung  zwischen  der  Druck- 
welle  7  und  der  Druckplatte  10  angeordnet.  Wie  die 
Schnittdarstellung  der  Fig.  3  erkennen  läßt,  ist  die  Kulis-  so 
senführung  13  der  Kulissenscheibe  8  so  gestaltet,  daß 
in  der  einen  Endstellung,  die  in  der  Zeichnung  der  Fig. 
3  gezeigt  ist,  eine  starke  Untersetzung,  also  ein  hoher 
Anpreßdruck  der  Druckplatte  10  gegen  die  Siebplatte  3 
bzw.  gegen  den  eingelegten  Mopbezug  1  4  erreicht  wird,  ss 
In  der  nicht  gezeigten  Anhebestellung,  die  durch  eine 
Rechtsdrehung  der  Betätigungswelle  25  und  damit 
auch  der  Druckwelle  7  erreicht  wird,  ergibt  sich  dage- 
gen  eine  gute  Anhebung  der  Druckplatte  10,  so  daß  ein 

Einlegen  des  Mopbezuges  in  Richtung  des  Pfeiles  15 
gut  möglich  ist.  Durch  den  Stift  16,  der  Teil  der  Druck- 
platte  10  ist  und  der  in  einer  Langlochführung  17  in 
einem  der  Seitenteile  1  bzw.  2  gleitet,  wird  in  der  Öff- 
nungsstellung  eine  ausreichende  Schräglage  der 
Druckplatte  10  erhalten. 

Die  beiden  Seitenteile  1  und  2  werden  durch  meh- 
rere  Zugstangen  18  zusammengehalten,  die  auch  die 
Siebplatte  3  und  die  Abtropfplatte  4  zwischen  sich  fixie- 
ren.  Die  Siebplatte  besitzt  am  vorderen  und  rückwärti- 
gen  Ende  U-förmige  Versteifungsprofile  19  und  20,  die 
die  Siebfläche  begrenzen.  Auf  der  Unterseite  der  Sieb- 
platte  können  auch  noch  Versteifungsrippen  angeord- 
net  sein,  die  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellt  sind. 

Die  Seitenteile  1  und  2  besitzen  jeweils  hakenartige 
Ansätze  21,  um  die  Presse  in  einer  Kaltestange  22 
eines  Transportgerätes  einhängen  zu  können.  Mit  dem 
Ansatz  23  liegen  die  Seitenteile  an  einer  weiteren 
Stange  24  dieses  Transportgerätes  an. 

Während  beim  Ausführungsbeispiel,  das  in  den 
Fig.  1  bis  3  beschrieben  ist,  mittels  eines  Exzenters 
oder  einer  Kulisse  die  Druckplatte  10  betätigt  wird,  ist 
bei  den  Ausführungsbeispielen  nach  den  Fig.  4  bis  6 
vorgesehen,  daß  die  Betätigung  der  Druckplatte  10 
über  ein  Kniehebelgetriebe  erfolgt.  Für  die  Antriebs- 
welle  und  die  Druckwelle  sind  dabei  in  den  Seitenteilen 
1  und  2  je  ein  Lager  37  und  38  vorgesehen.  Zwischen 
den  zugehörigen  Lageraugen  erstreckt  sich  ein  Verstei- 
fungsblech  28  mit  den  Lageraugen  26  und  27.  An  der 
Antriebswelle  25  ist  ein  Hebel  29  befestigt  und  an  der 
Druckwelle  7  ein  Hebel  30.  Beide  Hebel  sind  durch 
einen  Kopplungslenker  31  miteinander  verbunden.  Die 
Elemente  28  bis  31  bilden  ein  Getriebe.  Sie  können 
seitlich  neben  dem  jeweiligen  Seitenteil  1  bzw.  2  ange- 
ordnet  sein,  wie  dies  Fig.  4  zeigt.  Es  ist  aber  auch  mög- 
lich,  diese  Getriebe  in  einem  Kasten  32  unterzubringen, 
der  durch  einen  Deckel  33  verschlossen  ist.  Dies  ist  in 
Fig.  6  gezeigt. 

Die  Seitenteile  besitzen  ferner  Versteifungsrippen 
34  und  einen  Randflansch  35,  der  ebenfalls  der  Verstei- 
fung  dient.  Da  bei  dem  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  4 
bis  6  die  Übersetzung  durch  ein  Kniehebelgetriebe 
erreicht  wird,  genügt  es,  wenn  die  Druckplatte  10  von 
den  Hebeln  36  geführt  wird. 

Insbesondere  die  Darstellung  der  Fig.  4  läßt  erken- 
nen,  daß  durch  die  beidseitige  Anordnung  eines  Getrie- 
bes  39  im  Endbereich  der  Betätigungswelle  25  bzw.  der 
Druckwelle  7  folgendes  erreicht  wird.  Die  durch  den 
Betätigungshebel  12  eingeleitete  Kraft  bewegt  die  bei- 
den  Getriebe  39.  Auch  bei  hohen  Kräften  bzw.  Drehmo- 
menten  wird  die  Torsion  der  Betätigungswelle  25  nur 
den  halben  Betrag  ausmachen  im  Vergleich  zu  einer 
Bauweise  mit  einem  einzigen  Getriebe.  Bezüglich  der 
Druckwelle  ergibt  sich  eine  Verdrehung  von  beiden 
Enden  her,  so  daß  die  beiden  Hebel  36  weitgehend 
gleichartige  Bewegungen  ausführen. 

Die  jetzt  mit  der  Anmeldung  und  später  eingereich- 
ten  Ansprüche  sind  Versuche  zur  Formulierung  ohne 
Präjudiz  für  die  Erzielung  weitergehenden  Schutzes. 
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Die  in  den  abhängigen  Ansprüchen  angeführten 
Rückbeziehungen  weisen  auf  die  weitere  Ausbildung 
des  Gegenstandes  des  Hauptanspruches  durch  die 
Merkmale  des  jeweiligen  Unteranspruches  hin.  Jedoch 
sind  diese  nicht  als  ein  Verzicht  auf  die  Erzielung  eines  5 
selbständigen,  gegenständlichen  Schutzes  für  die 
Merkmale  der  rückbezogenen  Unteransprüche  zu  ver- 
stehen. 

Merkmale,  die  bislang  nur  in  der  Beschreibung 
offenbart  wurden,  können  im  Laufe  des  Verfahrens  als  10 
von  erfindungswesentlicher  Bedeutung,  zum  Beispiel 
zur  Abgrenzung  vom  Stand  der  Technik  beansprucht 
werden. 

Patentansprüche  15 

1  .  Presse  für  Reinigungsgeräte,  wie  Mopbezüge  oder 
dergleichen,  bestehend  aus  einem  kastenartigen 
Gestell  mit  Seitenteilen  (1,2),  einer  Siebplatte  (3) 
sowie  einer  Druckplatte  (10),  die  von  einer  in  den  20 
Seitenteilen  gelagerten  Druckwelle  (7)  angetrieben 
und  beim  Preßvorgang  mittels  eines  Betätigungs- 
hebels  (12)  gegen  die  Siebplatte  (3)  bewegbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  parallel  zur  Druck- 
welle  (7)  in  den  Seitenteilen  (1  ,2)  eine  den  Betäti-  25 
gungshebel  (12)  tragende  Antriebswelle  (25) 
gelagert  ist,  und  daß  an  oder  in  den  Seitenteilen 
(1,2)  gleichartig  ausgebildete  Getriebe  angeordnet 
sind,  die  die  Endbereiche  der  Antriebswelle  (25)  mit 
den  Endbereichen  der  Druckwelle  (7)  verbinden.  30 

(16)  besitzt,  die  in  Langlochführungen  (17)  beweg- 
lich  sind. 

7.  Presse  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  gekennzeichnet  durch  je 
einen  Kopplungslenker  (31)  zwischen  der  Antriebs- 
welle  (25)  und  der  Druckwelle  (7). 

8.  Presse  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Seitenteile  (1,2),  die  Siebplatte  (3),  die 
Druckplatte  (10)  und  gegebenenfalls  auch  die 
Abtropfplatte  (4)  als  Formteile  aus  Kunststoff  her- 
gestellt  sind. 

9.  Presse  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  beiden  Seitenteile  (1  ,2)  durch  Zugstangen 
(18)  miteinander  verbunden  sind  und  zwischen  den 
Seitenteilen  die  Siebplatte  (3)  eingespannt  ist. 

10.  Presse  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  aus  Kunststoff  hergestellten  Formteile 
(1,2,3,4,10)  Verstärkungsrippen  aufweisen. 

2.  Presse  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Enden  der  Antriebswelle  (25)  beidsei- 
tig  über  die  Seitenteile  (1,2)  überstehen,  um 
wahlweise  mit  dem  Betätigungshebel  (1  2)  verbind-  35 
bar  zu  sein. 

3.  Presse  nach  einem  oder  beiden  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
parallel  zu  den  Seitenteilen  (1  ,2)  Verstärkungsble-  40 
che  (28)  vorgesehen  sind,  mit  Lageraugen  (26,27) 
für  die  Antriebswelle  (25)  und  die  Druckwelle  (7). 

4.  Presse  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  45 
daß  die  Antriebswelle  (25)  mittels  einer  Kurven-, 
Exzenter-  oder  Kulissenscheibe  mit  der  Druckplatte 
(10)  getriebemäßig  verbunden  ist. 

5.  Presse  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge-  so 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kurven-,  Exzenter-  oder  Kulissenscheibe 
zwischen  der  Druckwelle  (7)  und  der  Druckplatte 
(10)  angeordnet  sind. 

55 
6.  Presse  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Druckplatte  (10)  seitliche  Führungsstifte 
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